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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben eines Transportsystems, das eine Vielzahl von
Transportmittel aufweist. Die Erfindung betrifft weiterhin
ein entsprechendes Transportsystem.
[0002] Seit geraumer Zeit ist es zu beobachten, dass
sich die Randbedingungen für Mobilität drastisch und
rasch verändern. Dies gilt insbesondere für die urbane
Mobilität, also die Städte betreffende Mobilität. Diese
Veränderung resultiert beispielsweise aus Platzmangel,
welcher insbesondere zu Stau führt, sowie aus Emissi-
onen von herkömmlichen Fahrzeugen beziehungsweise
Kraftfahrzeugen, welche üblicherweise mit Brennstoffen
beziehungsweise Kraftstoffen betrieben werden. In eini-
gen urbanen Regionen ist bereits heute das Einfahren
mit herkömmlichen Kraftfahrzeugen nicht mehr zulässig
oder zumindest nur noch eingeschränkt erlaubt. Um sich
an diesen Wandel der Mobilität anzupassen, sind neue
Konzepte notwendig, welche insbesondere eine indivi-
duelle und nahtlose Mobilität ermöglichen.
[0003] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfah-
ren zum Betreiben eines Transportsystems vorzuschla-
gen, welches gegenüber bekannten Verfahren Vorteile
aufweist, insbesondere eine solche individuelle und
nahtlose Mobilität ermöglicht.
[0004] Dies wird erfindungsgemäß mit einem Verfah-
ren zum Betreiben eines Transportsystems mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 erreicht. Das Transportsys-
tem weist eine in einer Transportmittelgesamtmenge zu-
sammengefasste Vielzahl von unabhängig voneinander
bewegbaren, insbesondere emissionslosen Transport-
mitteln auf. Bei Auftreten einer Transportmittelanforde-
rung an einer Zentralsteuereinheit werden von dieser
mehrere Transportmittel aus der Transportmittelgesamt-
menge ausgewählt, einer Transportmittelteilmenge zu-
geordnet und autonom einem Transportstartort zuge-
führt, wobei an dem Transportstartort ein mehrere Rad-
achsen aufweisendes Fahrzeug von den in der Trans-
portmittelteilmenge enthaltenen Transportmitteln ge-
meinsam aufgenommen wird, indem auf voneinander
abgewandten Seiten der Radachsen jeweils wenigstens
eines der Transportmittel benachbart zu wenigstens ei-
nem Rad der jeweiligen Radachse angeordnet wird und
anschließend die Transportmittel zum Anheben des
Fahrzeugs autonom aufeinander zu oder voneinander
weg verlagert werden.
[0005] Das Transportsystem dient insoweit dem
Transport von Fahrzeugen. Das Fahrzeug kann grund-
sätzlich beliebig ausgestaltet sein, insbesondere ist die
Anzahl der Radachsen grundsätzlich beliebig, ebenso
die Anzahl der Räder pro Radachse. Vorzugsweise weist
das Fahrzeug jedoch eine Anzahl an Rädern auf, welche
eine stabile Anordnung des Fahrzeugs auf einem Unter-
grund und mithin auch auf den Transportmitteln allein
mittels der Räder möglich macht. Bevorzugt sind daher
mindestens drei Räder oder vier Räder vorgesehen, die
voneinander beabstandet an dem Fahrzeug vorliegen.

[0006] Das Transportsystem beziehungsweise das
Transportmittel ist an das Fahrzeug angepasst bezie-
hungsweise zumindest anpassbar. Dies bedeutet bei-
spielsweise, dass das Transportmittel eine für die Räder
geeignete Aufstandsfläche und/oder Mittel zum Fixieren
der Räder auf dem Transportmittel aufweist. Beispiels-
weise dient das Transportsystem dem Transportieren
des Fahrzeugs ohne in dem Fahrzeug befindliche Per-
sonen, insbesondere also ohne einen Fahrer des Fahr-
zeugs.
[0007] Vorzugsweise wird das Transportsystem je-
doch zum Transportieren des Fahrzeugs verwendet,
während sich in dem Fahrzeug wenigstens eine Person,
beispielsweise der Fahrer, aufhält. Dies ist insbesondere
im Zusammenhang mit der urbanen Mobilität in einem
Stadtgebiet sinnvoll. Beispielsweise fährt das Fahrzeug
aus eigener Kraft, also insbesondere unter Einsatz einer
Brennkraftmaschine, bis zu einer Gebietsgrenze, insbe-
sondere Stadtgrenze, und wird an der Gebietsgrenze von
dem Transportsystem beziehungsweise den Transport-
mitteln aufgenommen und in das von der Gebietsgrenze
abgegrenzte Gebiet hinein transportiert, bevorzugt bei
abgeschalteter Brennkraftmaschine. Somit ist es mög-
lich, das Fahrzeug bei abgeschaltetem Antriebsaggregat
zu bewegen, insbesondere zu dem gewünschten Trans-
portzielort, der in dem abgegrenzten Gebiet liegen kann.
[0008] Das Transportsystem weist die Vielzahl von
Transportmitteln auf. Die Transportmittel können grund-
sätzlich untereinander verschieden sein oder zumindest
teilweise oder insgesamt identisch aufgebaut sein. Jedes
der Transportmittel ist unabhängig von jedem anderen
der Transportmittel bewegbar. Das bedeutet bevorzugt,
dass jedes der Transportmittel völlig autonom betreibbar
ist, also beispielsweise autonom und automatisch den
ihm zugewiesenen Transportstartort und/oder Trans-
portzielort anfährt beziehungsweise anfahren kann. Hier-
zu sind die Transportmittel entsprechend ausgestaltet,
weisen also zum Beispiel Mittel zur Durchführung eines
autonomen beziehungsweise selbstständigen Fahrbe-
triebs auf. Diese Mittel können insbesondere eine Navi-
gationseinrichtung, eine Routenfindungseinrichtung, ei-
ne Umfelderkennungseinrichtung oder dergleichen um-
fassen.
[0009] Die Transportmittel sind bevorzugt emissions-
los, erzeugen bei ihrem Betrieb also keine oder nahezu
keine Abgase. Dies wird beispielsweise durch einen rein
elektrischen Antrieb der Transportmittel gewährleistet.
Bevorzugt verfügt insoweit jedes der Transportmittel
über wenigstens eine elektrische Maschine beziehungs-
weise Elektromotor zu seinem Antrieb sowie einen ent-
sprechenden Energiespeicher für die zum Betreiben der
elektrischen Maschine benötigte elektrische Energie. Zu-
sätzliche Anforderungen an das beziehungsweise die
Transportmittel können sich aus gegebenenfalls einzu-
haltenden Sicherheitsbestimmungen des Betriebsorts
ergeben, insbesondere falls die Transportmittel auf öf-
fentlichem Gebiet, bevorzugt öffentlichen Straßen, be-
treibbar sein sollen.
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[0010] Es ist nun vorgesehen, dass die Transportmittel
des Transportsystems in der Transportmittelgesamt-
menge zusammengefasst sind. Die Transportmittelge-
samtmenge ist insoweit eine logische Zusammenfas-
sung aller Transportmittel des Transportsystems, unab-
hängig davon, wo sich diese momentan befinden. Die in
der Transportmittelgesamtmenge enthaltenen Trans-
portmittel können zumindest unabhängig voneinander
jeweils an unterschiedlichen Orten, zumindest teilweise
an wenigstens einem Ort oder mehreren Orten oder alle
an dem gleichen Ort vorliegen, beispielsweise einem ge-
meinsamen Startort. In jedem Fall stellen die Transport-
mittel, auch wenn sie über ein weites Gebiet verteilt sind,
jedoch einen Bestandteil der Transportmittelgesamt-
menge dar.
[0011] Trifft an der Zentralsteuereinheit die Transport-
mittelanforderung ein, welche beispielsweise durch eine
Bedienperson und/oder durch eine Assistenzeinrichtung
ausgelöst wird, so wird die Transportmittelteilmenge er-
stellt, nämlich aus Transportmitteln, welche in der Trans-
portmittelgesamtmenge enthalten sind. Das Zusammen-
stellen der Transportmittelmenge erfolgt, indem zu-
nächst das zu transportierende Fahrzeug ausgewertet
beziehungsweise analysiert wird und eine zum Durch-
führen des Transports des Fahrzeugs hinreichende
Transportmittelanzahl ermittelt wird. Diese richtet sich
zum Beispiel nach der Anzahl der Radachsen und/oder
der Anzahl der Räder. Aus der Transportmittelgesamt-
menge wird nun eine der Transportmittelanzahl entspre-
chende Anzahl an Transportmittels ausgewählt und der
Transportmittelteilmenge zugeordnet.
[0012] Bevorzugt werden bei dem Auswählen oder Zu-
ordnen Betriebsparameter beziehungsweise Zu-
standsparameter der Transportmittel berücksichtigt, ins-
besondere ein momentaner Standort der Transportmit-
tel, eine verfügbare Reichweite und dergleichen. Auch
eine Eignung des jeweiligen Transportmittels zum Trans-
portieren des Fahrzeugs kann ausgewertet werden.
Hierzu wird beispielsweise wenigstens ein Ladungspa-
rameter, wie der Typ beziehungsweise die Art des Fahr-
zeugs, das Gewicht des Fahrzeugs und/oder eine vor-
handene Transporteinrichtung für das Fahrzeug, also
beispielsweise ein Transportmittelaufsatz oder derglei-
chen, berücksichtigt.
[0013] Besonders bevorzugt wird eine Verfügbarkeit
der Transportmittel beziehungsweise des jeweiligen
Transportmittels berücksichtigt. Das bedeutet, dass be-
reits einer anderen Transportmittelteilmenge zugeordne-
te Transportmittel nicht ausgewählt und der Transport-
mittelteilmenge zugeordnet werden, weil sie derzeit nicht
verfügbar sind. Umgekehrt bedeutet dies, dass die der
Transportmittelteilmenge zugeordneten Transportmittel
als nicht verfügbar gekennzeichnet werden und keiner
anderen Transportmittelteilmenge zugeordnet werden,
solange dies der Fall ist, sie also der Transportmittelteil-
menge zugeordnet sind. Erst bei oder nach einem Auf-
lösen der Transportmittelteilmenge werden die bislang
in der Transportmittelteilmenge enthaltenen Transport-

mittel erneut als verfügbar gekennzeichnet und können
entsprechend der anderen Transportmittelteilmenge zu-
geordnet werden.
[0014] Bevorzugt erhält die Zentralsteuereinheit zu-
sammen mit der Transportmittelanforderung die Informa-
tion, welches Fahrzeug zu transportieren ist und/oder
Kenngrößen des Fahrzeugs, also beispielsweise die Art
beziehungsweise der Typ, das Gewicht beziehungswei-
se die Masse, eine Anzahl der Radachsen, eine Anzahl
der Räder des Fahrzeugs oder dergleichen. Aus diesen
Informationen kann die Zentralsteuereinheit die zum
Durchführen des Transports hinreichende Transportmit-
telanzahl ermitteln und die geeigneten Transportmittel
auswählen.
[0015] Zusätzlich zu der Transportmittelanzahl wird
der Transportstartort ermittelt. Hierbei entsprechen sich
die Transportstartorte aller der Transportmittelteilmenge
zugeordneten Transportmittel. Der Transportstartort ist
bevorzugt ebenfalls Bestandteil der Transportmittelan-
forderung beziehungsweise wird gemeinsam mit dieser
an die Zentralsteuereinheit übermittelt. Der Transport-
startort wird insoweit beispielsweise von der Bedienper-
son und/oder der Assistenzeinrichtung vorgegeben.
[0016] Nach dem Zuordnen der Transportmittel zu der
Transportmittelteilmenge werden die Transportmittel au-
tonom ihrem jeweiligen Transportstartort beziehungs-
weise dem Transportstartort zugeführt. Jedem der
Transportmittel wird also der ihn betreffende Transport-
startort übermittelt, woraufhin das Transportmittel diesen
autonom ansteuert. Bevorzugt wird allen Transportmit-
teln der Transportmittelteilmenge derselbe Transport-
startort zugeordnet beziehungsweise übermittelt. Es
kann vorkommen, dass die Transportmittel zunächst an
völlig unterschiedlichen Standorten vorliegen und nach-
folgend demselben Transportstartort zugeführt werden.
[0017] Das Zuführen erfolgt autonom, also ohne Ein-
fluss der Bedienperson und/oder der Assistenzeinrich-
tung, welche die Transportmittelanforderung ausgelöst
hat. Vielmehr übernimmt bevorzugt jedes der Transport-
mittel selbst seine Routenplanung, welche es von seinem
momentanen Standort zu dem Transportstartort führt.
Die Routenplanung kann jedoch auch von der Zentral-
steuereinheit übernommen werden und beispielsweise
vor dem Beginn des Zuführens oder bei dem Beginn des
Zuführens dem jeweiligen Transportmittel übermittelt
werden. Jedes der Transportmittel ist für einen vollstän-
dig autonomen Transportbetrieb beziehungsweise Fahr-
betrieb ausgerüstet. Insbesondere verfügt jedes der
Transportmittel insoweit über eine entsprechende Sen-
soreinrichtung, insbesondere eine Umfelderkennungs-
einrichtung, die vorzugsweise wenigstens einen Um-
feldsensor aufweist, oder dergleichen.
[0018] Haben die in der Transportmittelteilmenge vor-
liegenden Transportmittel den Transportstartort erreicht,
so wird das zu transportierende Fahrzeug aufgenommen
und der Transport des Fahrzeugs zu dem Transport-
zielort durchgeführt. Hierbei ist es vorgesehen, dass
mehrere der Transportmittel gemeinsam das Fahrzeug
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zu dem gemeinsamen Transportzielort transportieren.
Von Bedeutung ist jedoch stets, dass die Transportmittel
der Transportmittelteilmenge zugeordnet sind, also ein-
ander logisch zugeordnet sind, insbesondere in der Zen-
tralsteuereinheit beziehungsweise einem Speicher der
Zentralsteuereinheit.
[0019] Das gemeinsame Aufnehmen des Fahrzeugs
erfolgt, indem die in der Transportmittelteilmenge enthal-
tenen Transportmittel auf einander abgewandten Seiten
der Radachsen angeordnet werden, insbesondere je-
weils paarweise. Unter letzterem ist zu verstehen, dass
eines der Transportmittel auf einer ersten Seite einer ers-
ten der Radachsen und ein anderes der Transportmittel
auf einer der ersten Seite gegenüberliegenden zweiten
der Radachsen angeordnet wird. Dabei werden die
Transportmittel jeweils benachbart zu wenigstens einem
Rad der entsprechenden Radachse angeordnet, also in
Fahrtrichtung vor oder hinter dem Rad, sodass das
Transportmittel in axialer Richtung bezüglich der Rad-
achse des Rads gesehen in Überdeckung mit dem Rad
angeordnet ist, insbesondere in vollständiger Überde-
ckung. Beispielsweise werden die Transportmittel derart
angeordnet, dass sie jeweils an einem Rad des Fahr-
zeugs anliegen, also mit diesem in Berührkontakt stehen.
[0020] Das Anordnen der Transportmittel bezüglich
der Radachsen beziehungsweise der Räder des Fahr-
zeugs erfolgt autonom, wobei hierzu bevorzugt die
Transportmittel miteinander kommunizieren, entweder
direkt oder mittelbar über die Zentralsteuereinheit. Bei-
spielsweise erfassen die Transportmittel das jeweilige
Rad des Fahrzeugs mittels einer geeigneten Erfassungs-
vorrichtung, welche beispielsweise optisch, akustisch
oder induktiv arbeitet.
[0021] Anschließend werden die Transportmittel zum
Anheben des Fahrzeugs autonom aufeinander zu, wenn
diese sich außerhalb des Bereichs zwischen den Achsen
befinden, oder voneinander weg verlagert, wenn die
Transportmittel sich im Bereich zwischen den Achsen
befinden. Dies geschieht vorzugsweise im Wesentlichen
in der Fahrzeuglängsrichtung. Die Verlagerung erfolgt
dabei derart, dass das Fahrzeug beziehungsweise seine
Radachsen von den Transportmitteln gemeinsam in die
Höhe gedrängt wird/werden, sodass nachfolgend das
Fahrzeug beziehungsweise seine Räder auf den Trans-
portmitteln zu liegen kommt/kommen. Beispielsweise
weisen die Transportmittel zum Aufnehmen des Fahr-
zeugs eine Schrägfläche beziehungsweise Rampe auf,
welche durch das Aufeinanderzuverlagern der Trans-
portmittel unter das Fahrzeug beziehungsweise dessen
Räder gedrängt wird und dieses mithin anhebt.
[0022] Beispielsweise ist die Schrägfläche bezie-
hungsweise Rampe in etwa mittig an dem Transportmit-
tel ausgebildet. Wenigstens einseitig, vorzugsweise
beidseitig, der Schrägfläche beziehungsweise Rampe
kann (jeweils) ein Gehäuseelement angeordnet sein, wo-
bei in dem Gehäuseelement beispielsweise die Antriebs-
einrichtung beziehungsweise der Elektromotor, der En-
ergiespeicher oder dergleichen angeordnet ist. Im Falle

zweier sich an die Schrägfläche beziehungsweise die
Rampe anschließender Gehäuseelemente liegt eine im
Schnitt im Wesentlichen U-förmige Ausgestaltung des
Transportmittels vor, weil die Gehäuseelemente die
Schrägfläche beziehungsweise Rampe wenigstens be-
reichsweise, insbesondere durchgehend, in die von dem
Untergrund abgewandte Richtung überragen. Insoweit
stellen die Gehäuseelemente zugleich eine Haltevorrich-
tung für das auf dem Transportmittel angeordnete Rad
des Fahrzeugs dar, welches mithin nicht in seitlicher
Richtung beziehungsweise in axialer Richtung bezüglich
der Radachse von der Schrägfläche beziehungsweise
Rampe heruntergelangen kann, sondern vielmehr an
den Gehäuseelementen anliegend zu liegen kommt.
[0023] Zusätzlich oder alternativ können geeignete
Haltemittel an dem Transportmittel ausgebildet sein, wel-
che dem Halten des Rads bezüglich des Transportmittels
dienen. Die Haltemittel können beispielsweise in Form
einer Mulde oder Aushebung ausgestaltet sein, in wel-
cher das Rad nach dem Anheben des Fahrzeugs zu lie-
gen kommt. Alternativ kann eine Wand derart angeordnet
sein, dass das Rad während des Anhebens nicht über
die Schrägfläche beziehungsweise Rampe hinaus ver-
lagert werden kann. Entsprechend soll das Rad nach
dem Anheben des Fahrzeugs an der Wand anliegen. Al-
ternativ oder zusätzlich kann es selbstverständlich vor-
gesehen sein, das jeweilige Rad auf dem entsprechen-
den Transportmittel mittels eines geeigneten Aktuators
formschlüssig und/oder kraftschlüssig festzusetzen.
[0024] Nach dem Anheben des Fahrzeugs transpor-
tieren die Transportmittel dieses gemeinsam zu dem ge-
meinsamen Transportzielort. Nach dem Erreichen des
Transportzielorts durch die Transportmittel wird das
Fahrzeug vorzugsweise abgesetzt und anschließend die
Transportmittelteilmenge aufgelöst. Das bedeutet
schlussendlich, dass die in der Transportmittelteilmenge
bislang enthaltenen Transportmittel wieder als verfügbar
gekennzeichnet werden, sodass sie erneut von der Zen-
tralsteuereinheit zu einer Transportmittelteilmenge zu-
geordnet werden können. Das Kennzeichnen der Trans-
portmittel als verfügbar erfolgt wiederum bevorzugt in der
Zentralsteuereinheit beziehungsweise deren Speicher,
sodass die Verfügbarkeit der einzelnen Transportmittel
zentral vorgehalten wird und bei Bedarf überprüft werden
kann.
[0025] Eine derartige Vorgehensweise ermöglicht ein
äußerst flexibles Betreiben des Transportsystems, ins-
besondere die vorstehend bereits erwähnte individuelle
und nahtlose Mobilität. Dies rührt insbesondere von der
Modularität des Transportsystems her, dessen Trans-
portmittel beliebig zusammengefasst und zum Transpor-
tieren des Fahrzeugs herangezogen werden können. Die
nahtlose Mobilität wird insbesondere gewährleistet, in-
dem das Fahrzeug teilweise aus eigener Kraft und teil-
weise mittels der Transportmittel verlagert wird, wobei in
ersterem Fall die Brennkraftmaschine des Fahrzeugs in
Betrieb und in letzterem Fall bevorzugt außer Betrieb ist,
insbesondere zumindest bis zum Erreichen des Trans-
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portzielorts.
[0026] Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Transportmittel mit-
tels einer Kommunikationsverbindung zu dem Fahrzeug
wenigstens eine Fahrzeugkomponente des Fahrzeugs
ansteuern. Die Kommunikationsverbindung wird vor-
zugsweise nach dem Erreichen des Transportstartorts
durch die Transportmittel aufgebaut, insbesondere vor
dem Anheben des Fahrzeugs. Die Kommunikationsver-
bindung kann unmittelbar von den Transportmitteln zu
dem Fahrzeug beziehungsweise der Fahrzeugkompo-
nente aufgebaut werden. Auch eine lediglich mittelbare
Kommunikationsverbindung der Transportmittel zu dem
Fahrzeug beziehungsweise der Fahrzeugkomponente
über die Zentralsteuereinheit kann zusätzlich oder alter-
nativ vorgesehen sein. Über die Kommunikationsverbin-
dung können die Transportmittel die Fahrzeugkompo-
nente des Fahrzeugs ansteuern. Die Kommunikations-
verbindung kann drahtlos oder drahtgebunden sein.
[0027] Zusätzlich oder alternativ zu der Kommunikati-
onsverbindung kann eine elektrische Verbindung zur En-
ergieübertragung vorgesehen sein. Beispielsweise wird
über diese ein Energiespeicher und/oder eine Energie-
quelle des Fahrzeugs mit wenigstens einem der Trans-
portmittel elektrisch verbunden, nämlich vorzugsweise
einer Antriebseinrichtung, insbesondere dem Elektromo-
tor des Transportmittels. Über die elektrische Verbin-
dung kann das wenigstens eine Transportmittel, insbe-
sondere dessen Antriebseinrichtung, mit elektrischem
Strom betrieben werden, der von dem Fahrzeug bereit-
gestellt wird. Der bereitgestellte Strom wird zum Beispiel
dem Energiespeicher des Fahrzeugs entnommen. Zu-
sätzlich oder alternativ kann es zumindest zeitweise vor-
gesehen sein, die Brennkraftmaschine des Fahrzeugs
zum Erzeugen von elektrischem Strom zu betreiben, so-
dass die Brennkraftmaschine Bestandteil der vorstehend
erwähnten Energiequelle ist. Die Brennkraftmaschine
dient insoweit als Range Extender. Eine solche Betriebs-
weise wird jedoch bevorzugt lediglich im Notfall durch-
geführt.
[0028] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass als Fahrzeugkomponente eine Signalanlage des
Fahrzeugs oder eine Antriebseinrichtung des Fahr-
zeugs, insbesondere ein Antriebsaggregat und/oder ein
Gangwechselgetriebe, und/oder eine Bremsanlage des
Fahrzeugs verwendet wird. Über die Kommunikations-
verbindung kann insoweit die Antriebseinrichtung
und/oder die Bremsanlage des Fahrzeugs angesteuert
werden. Beispielsweise wird die Antriebseinrichtung,
welche das Antriebsaggregat und/oder das Gangwech-
selgetriebe aufweist, zum Auffahren des Fahrzeugs auf
die Transportmittel angesteuert, indem mittels des An-
triebsaggregats ein Drehmoment auf das entsprechende
Rad beziehungsweise die entsprechende Radachse auf-
gebracht wird. Es kann jedoch auch vorgesehen sein,
die Antriebseinrichtung und/oder die Bremsanlage derart
anzusteuern, dass das Rad beziehungsweise die Räder,
welche mittels der Transportmittel angehoben werden

sollen, für eine Drehbewegung freigegeben werden, so-
dass die Transportmittel ohne weiteres zum Anheben
des Fahrzeugs aufeinander zu verlagert werden können.
[0029] Zusätzlich oder alternativ ist das Ansteuern der
Signalanlage des Fahrzeugs über die Kommunikations-
verbindung vorgesehen. Beispielsweise wird während
des Anhebens und/oder des Transportierens eine Warn-
blinkanlage des Fahrzeugs aktiviert, welche Bestandteil
der Signalanlage ist. Es kann auch vorgesehen sein, eine
Fahrtrichtungsanzeigeanlage der Signaleinrichtung zum
Anzeigen von Fahrtrichtungsänderungen der Transport-
mittel und mithin auch des Fahrzeugs zu verwenden.
[0030] Eine bevorzugte weitere Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass die Transportmittel die Fahrzeug-
komponente derart ansteuern, dass das Rad während
des Aufladens frei drehbar ist oder sich zum Auffahren
auf das Transportmittel dreht und/oder dass das Rad
nach dem Aufladen, insbesondere während des Trans-
ports blockiert ist. Auf eine derartige Vorgehensweise
wurde vorstehend bereits hingewiesen. Besonders be-
vorzugt wird die Fahrzeugkomponente, also insbeson-
dere die Antriebseinrichtung und die Bremsanlage, der-
art angesteuert, dass das Anheben des Fahrzeugs un-
terstützt wird, nachfolgend jedoch die Räder gegen ein
unbeabsichtigtes Herunterrollen von den Transportmit-
teln gesichert sind. Beispielsweise wird also das Rad
nach dem Aufladen durch Abstellen des Antriebsaggre-
gats und Einlegen eines Gangs an dem Gangwechsel-
getriebe, insbesondere eines kleinsten Gangs des Gang-
wechselgetriebes, und/oder durch Bremsen des Rads
mittels der Bremsanlage zumindest teilweise, insbeson-
dere vollständig blockiert.
[0031] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass das Fahrzeug nach dem Anheben, insbeson-
dere während des Transports, auf den Transportmitteln
festgesetzt wird. Hierzu kann beispielsweise - wie vor-
stehend bereits erläutert - das Rad nach dem Aufladen
beziehungsweise während des Transports blockiert wer-
den, insbesondere durch entsprechendes Ansteuern der
Fahrzeugkomponente über die Kommunikationsverbin-
dung. Auch andere Möglichkeiten zum Festsetzen des
Fahrzeugs auf den Transportmitteln können jedoch vor-
gesehen sein. Beispielsweise verfügen die Transportmit-
tel über entsprechende Haltemittel, mittels welchen das
Fahrzeug, insbesondere das auf dem jeweiligen Trans-
portmittel angeordnete Rad, kraftschlüssig und/oder
formschlüssig festgesetzt werden kann.
[0032] Eine bevorzugte weitere Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass nach dem Anheben das Fahrzeug
zu einem Transportzielort transportiert und an diesem
abgeladen wird, und dass nach dem Erreichen des
Transportzieltorts durch die Transportmittel die Trans-
portmittelteilmenge aufgelöst wird. Zunächst erfolgt also
nach dem Anheben des Fahrzeugs der Transport des
Fahrzeugs zu dem Transportzielort. An diesem wird das
Fahrzeug abgeladen. Bevorzugt erfolgt dies in umge-
kehrter Reihenfolge wie das Aufladen.
[0033] Auch während des Abladens können die Trans-
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portmittel die wenigstens eine Fahrzeugkomponente des
Fahrzeugs ansteuern, nämlich über die Kommunikati-
onsverbindung. Beispielsweise wird das Abladen durch
entsprechendes Ansteuern der Antriebseinrichtung
und/oder der Bremsanlage des Fahrzeugs unterstützt.
Nach dem Abladen beziehungsweise Absetzen des
Fahrzeugs wird die Transportmittelteilmenge wieder auf-
gelöst, sodass die in der Transportmittelteilmenge bis-
lang enthaltenen Transportmittel wieder als verfügbar
gekennzeichnet werden und entsprechend von der Zen-
tralsteuereinheit erneut einer Transportmittelteilmenge
zugeordnet werden können.
[0034] Eine bevorzugte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass die Transportmittel für die Transportmit-
telteilmenge anhand einer zum Erreichen des Transport-
startorts und des Transportzielorts benötigten Energie-
menge und/oder einer jeweils verbleibenden Restener-
giemenge der Transportmittel ausgewählt werden. Die
Transportmittel werden insoweit nur dann der Transport-
mittelteilmenge zugeordnet, wenn die Energiemenge,
welche zum Erreichen erst des Transportstartorts und
anschließend des Transportzielorts benötigt wird, kleiner
ist als die verbleibende Restenergiemenge des jeweili-
gen Transportmittels.
[0035] Die Restenergiemenge beschreibt die verblei-
bende Reichweite des Transportmittels beziehungswei-
se der Transportmittel, also die Strecke, welche noch
von diesem/diesen zurückgelegt werden kann. Bei der
Ermittlung der benötigten Energiemenge kann beispiels-
weise eine Topologie der zu befahrenden Strecke zwi-
schen dem Transportstartort und dem Transportzielort
herangezogen werden, also beispielsweise Steigungen
und/oder Gefälle auf dieser Strecke. Auch die momen-
tane Verkehrslage kann in die Bestimmung der benötig-
ten Energiemenge einfließen. Die nach Ankunft des
Transportmittels an dem Transportzielort verbleibende
Restenergiemenge kann grundsätzlich gleich oder zu-
mindest nahezu Null sein. In diesem Fall ist es bevorzugt
vorgesehen, das Transportmittel unmittelbar am Trans-
portzielort aufzuladen oder von diesem abzuholen.
[0036] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass bei dem Auswählen der Transportmittel zusätzlich
eine Entfernung des Transportzielorts von einer War-
tungs- und/oder Ladeeinrichtung für die Transportmittel
berücksichtigt wird. Das Transportsystem umfasst die
wenigstens eine Wartungs- und/oder Ladeeinrichtung.
An dieser können Wartungsarbeiten an den Transport-
mitteln durchgeführt werden, beispielsweise notwendige
Reparaturen. Zusätzlich oder alternativ kann es vorge-
sehen sein, den Energiespeicher der Transportmittel auf-
zuladen. An der Wartungs- und/oder Ladeeinrichtung
wird insoweit elektrische Energie zum Aufladen des En-
ergiespeichers bereitgestellt.
[0037] Bei der Auswahl der Transportmittel wird nun
zusätzlich berücksichtigt, ob diese nach Ankunft an dem
Transportzielort, also nach dem Durchführen des Trans-
ports, über eine Restenergiemenge verfügen, welche
ausreichend groß ist, um anschließend die Wartungs-

und/oder Ladeeinrichtung erfolgreich anzufahren, diese
also zu erreichen. Nur wenn dies der Fall ist, wird das
Transportmittel der Transportmittelteilmenge zugeord-
net. Anderenfalls wird ein anderes Transportmittel aus
der Transportmittelgesamtmenge ausgewählt und der
Transportmittelteilmenge zugeordnet.
[0038] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht
vor, dass die die Ladung gemeinsam aufnehmenden
und/oder anhebenden Transportmittel zumindest wäh-
rend des Transports autonom einen zwischen ihnen vor-
liegenden Abstand konstant halten oder miteinander ge-
koppelt werden, insbesondere mechanisch, magnetisch
und/oder pneumatisch. Es ist insoweit vorgesehen, dass
die Transportmittel die Ladung nicht nur gemeinsam auf-
nehmen beziehungsweise anheben, sondern zudem
auch gemeinsam den Transport der Ladung von dem
Transportstartort zu dem Transportzielort durchführen.
[0039] Während des Transports sollen die Transport-
mittel den zwischen ihnen vorliegenden Abstand auto-
nom konstant halten, wobei sie bevorzugt beabstandet
voneinander vorliegen, also nicht unmittelbar miteinan-
der verbunden sind. Eine Verbindung zwischen den
Transportmittels ist insoweit ausschließlich über das
Fahrzeug und/oder den Untergrund, auf welchem die
Transportmittel sich bewegen, vorgesehen. Zum Kon-
stanthalten des Abstands sind die Transportmittel oder
wenigstens eines der Transportmittel mit entsprechen-
den Einrichtungen versehen, zum Beispiel mit wenigs-
tens einem Abstandssensor, oder - vorteilhaft - mit meh-
reren Abstandssensoren, die bevorzugt zumindest teil-
weise unterschiedliche Ausrichtungen aufweisen. Der
Abstandssensor beziehungsweise jeder der Abstands-
sensoren kann beispielsweise als optischer oder akusti-
scher Abstandssensor ausgestaltet sein. Bevorzugt
weist das Transportmittel Abstandssensoren unter-
schiedlicher Art auf, die zudem gleich ausgerichtet sind,
also zum Beispiel einen optischen und einen akustischen
Abstandssensor.
[0040] Zusätzlich oder alternativ kann es vorgesehen
sein, dass die Transportmittel während des Transports
miteinander gekoppelt sind. Hierbei ist es also vorgese-
hen, dass nach dem Erreichen des Transportstartorts
und vor dem Aufnehmen des Fahrzeugs oder alternativ
nach dem Aufnehmen des Fahrzeugs, jedoch vor dem
Durchführen des Transports, die dem Transport des
Fahrzeugs dienenden Transportmittel miteinander ge-
koppelt werden. Diese Kopplung wird bevorzugt nach
dem Erreichen des Transportzielorts, insbesondere nach
dem Absetzen des Fahrzeugs, beispielsweise gemein-
sam mit dem Auflösen der Transportmittelteilmenge,
wieder aufgelöst. Die Kopplung der Transportmittel kann
beispielsweise mechanisch, magnetisch und/oder pneu-
matisch durchgeführt werden, wozu die Transportmittel
entsprechende Einrichtungen aufweisen.
[0041] Unabhängig davon, ob die Transportmittel mit-
einander gekoppelt sind oder nicht und ob das Halten
des Abstands zwischen ihnen autonom erfolgt, kann es
vorgesehen sein, dass sich die in der Transportmittelteil-
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menge befindlichen Transportmittel in einer bestimmten,
festgelegten Formation bewegen. Diese kann vor dem
Aufnehmen des Fahrzeugs ermittelt werden, insbeson-
dere in Abhängigkeit von dem Fahrzeug beziehungswei-
se von der Art des Fahrzeugs.
[0042] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der Er-
findung sieht vor, dass bei einem gemeinsamen Trans-
port des Fahrzeugs mittels mehrerer Transportmittel, die
in der Transportmittelteilmenge enthaltenen Transport-
mittel in wenigstens ein Mastertransportmittel und we-
nigstens ein Slavetransportmittel aufgeteilt werden. Das
Mastertransportmittel übernimmt hierbei zumindest eini-
ge Funktionen des Slavetransportmittels, welches diese
hierzu an das Mastertransportmittel abgibt. Beispielswei-
se übernimmt das Mastertransportmittel die alleinige
Kommunikation mit der Zentralsteuereinheit und leitet
Anweisungen der Zentralsteuereinheit an das Slave-
transportmittel weiter.
[0043] In anderen Worten ist es vorgesehen, dass die
Transportmittelteilmenge beziehungsweise die in ihr ent-
haltenen Transportmittel wenigstens teilweise, vorzugs-
weise vollständig, von dem wenigstens einen Master-
transportmittel gesteuert wird. Hierzu gibt das Master-
transportmittel entsprechende Anweisungen an das Sla-
vetransportmittel, welches diese umsetzt. Umgekehrt
werden keine solchen Anweisungen übertragen. Das
Slavetransportmittel kann jedoch Statusmeldungen, bei-
spielsweise über seinen Betriebszustand und/oder einer
Umfeldüberwachung, an das Mastertransportmittel
übermitteln. Die Umfeldüberwachung wird hierbei vor-
zugsweise mittels der bereits erwähnten Umfelderken-
nungseinrichtung durchgeführt.
[0044] Besonders bevorzugt ist es vorgesehen, dass
das Mastertransportmittel eine zu fahrende Route selbst
festlegt oder von der Zentralsteuereinheit übermittelt be-
kommt. Das Mastertransportmittel leitet die Route an die
Slavetransportmittel weiter, sodass diese die Route
selbstständig abfahren können. Alternativ kann es
selbstverständlich vorgesehen sein, dass das Master-
transportmittel das Ansteuern einer Antriebseinrichtung
und/oder einer Lenkeinrichtung des wenigstens einen
Slavetransportmittels übernimmt, dieses also im We-
sentlichen fernsteuert.
[0045] Die Erfindung betrifft selbstverständlich auch
ein Transportsystem, insbesondere zur Durchführung
des Verfahrens gemäß den vorstehenden Ausführun-
gen, wobei das Transportsystem eine in einer Transport-
mittelgesamtmenge zusammengefasste Vielzahl von
unabhängig voneinander bewegbaren, insbesondere
emissionslosen Transportmitteln aufweist und dazu aus-
gebildet ist, bei Auftreten einer Transportmittelanforde-
rung an einer Zentralsteuereinheit von dieser mehrere
Transportmittel aus der Transportmittelgesamtmenge
auszuwählen, einer Transportmittelteilmenge zuzuord-
nen und autonom einem Transportstartort zuzuführen,
wobei einem Transportstartort ein mehrere Radachsen
aufweisendes Fahrzeug von den in der Transportmit-
telteilmenge enthaltenen Transportmitteln gemeinsam

aufgenommen wird, indem auf voneinander abgewand-
ten Seiten der Radachsen jeweils wenigstens eines der
Transportmittel benachbart zu wenigstens einem Rad
der jeweiligen Radachse angeordnet wird und anschlie-
ßend die Transportmittel zum Anheben des Fahrzeugs
autonom aufeinander zu verlagert werden.
[0046] Auf die Vorteile einer derartigen Vorgehenswei-
se beziehungsweise einer derartigen Ausgestaltung des
Transportsystems wurde bereits hingewiesen. Sowohl
das Transportsystem als auch das Verfahren zu seinem
Betreiben können gemäß dem vorstehenden Ausführun-
gen weitergebildet sein, sodass insoweit auf diese ver-
wiesen wird.
[0047] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele nä-
her erläutert, ohne dass eine Beschränkung der Erfin-
dung erfolgt. Dabei zeigt:

Figur 1 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum
Betreiben eines Transportsystems,

Figur 2 Transportmittel des Transportsystems vor ei-
nem Anheben eines Fahrzeugs, sowie

Figur 3 die Transportmittel des Transportsystems
nach dem Anheben des Fahrzeugs.

[0048] Die Figur 1 zeigt in schematischer Form ein Ab-
laufdiagramm eines Verfahrens zum Betreiben eines
Transportsystems 1, das eine in einer Transportmittel-
gesamtmenge zusammengefasste Vielzahl von Trans-
portmitteln 2 aufweist. Diese Transportmittel 2 sind un-
abhängig voneinander bewegbar sowie besonders be-
vorzugt emissionslos. Sie liegen insoweit beispielsweise
als Elektrofahrzeuge oder dergleichen vor. Das Trans-
portsystem 1 dient insbesondere dem Transport eines
Fahrzeugs 3.
[0049] In einem ersten Schritt 4 des Verfahrens tritt
eine Transportmittelanforderung an einer Zentralsteuer-
einheit auf, beispielsweise durch eine Bedienperson be-
ziehungsweise einen Kunden oder alternativ durch eine
Assistenzeinrichtung. Mit der Transportmittelanforde-
rung können beispielsweise Informationen über die zu
transportierende Ladung, also das Fahrzeug 3, übermit-
telt. Die Informationen können im Falle des Fahrzeugs 3
beispielsweise Fahrzeugdaten, insbesondere den Fahr-
zeugtyp, die Anzahl der Radachsen, die Anzahl der Rä-
der oder dergleichen, umfassen.
[0050] Aus den Fahrzeugdaten, insbesondere dem
Fahrzeugtyp, ermittelt die Zentralsteuereinheit wesentli-
che Daten, wie das zulässige Gesamtgewicht, die maxi-
male Achslaste und/oder die Abmessungen des Fahr-
zeugs 3, beispielsweise unter Verwendung einer Daten-
bank. Es kann auch vorgesehen sein, dass die Informa-
tionen von einer Assistenzeinrichtung des Fahrzeugs 3
selbst übermittelt werden. In diesem Fall betätigt die Be-
dienperson lediglich die Assistenzeinrichtung des Fahr-
zeugs 3, welche wiederum die Transportmittelanforde-
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rung an die Zentralsteuereinheit übermittelt.
[0051] In einem Schritt 5 ermittelt die Zentralsteuerein-
heit Informationen über verfügbare Transportmittel 2,
welche in der Transportmittelgesamtmenge zusammen-
gefasst sind. Hierbei werden beispielsweise spezifische
Daten der einzelnen Transportmittel 2 überprüft, wie bei-
spielsweise der momentane Standort, die zum Erreichen
des Transportstartorts und des Transportzielorts benö-
tigte Energiemenge sowie die dem Transportmittel 2 ver-
bleibende Restenergiemenge. Zusätzlich kann ermittelt
werden, ob die Restenergiemenge nach dem Durchfüh-
ren des Transports des Fahrzeugs 3 zum Erreichen einer
Wartungs- und/oder Ladeeinrichtung für die Transport-
mittel 2 ausreichen würde.
[0052] Sich bereits in Verwendung befindliche Trans-
portmittel 2, also insbesondere als nicht verfügbar ge-
kennzeichnete Transportmittel 2, können herangezogen
werden, falls sie sich zu einem bestimmten Zeitpunkt in
der Nähe des Transportstartorts befinden und die weite-
ren Anforderungen erfüllen. Der bestimmte Zeitpunkt ist
hierbei insbesondere die Ankunftszeit der anderen
Transportmittel 2 an ihren jeweiligen Transportstartorten.
[0053] In einem Schritt 6 legt die Zentralsteuereinheit
in Abhängigkeit von dem zu transportierenden Fahrzeug
3 die zum Durchführen des Transports hinreichende
Transportmittelanzahl fest und stellt die Transportmit-
telteilmenge zusammen, welche eine der Transportmit-
telanzahl entsprechende Anzahl an Transportmitteln 2
enthält. Anschließend werden die der Transportmittelteil-
menge zugeordneten Transportmittel 2 autonom dem
Transportstandort zugeführt beziehungsweise das Zu-
führen zumindest begonnen.
[0054] Anschließend wird in einem Schritt 7 eine Be-
stätigungsanfrage durchgeführt, wobei die Transportmit-
tel 2 bei auf die Bestätigungsanfrage folgende Bestäti-
gung tatsächlich dem Transportstartort zugeführt wer-
den. Bleibt die Bestätigung aus oder erfolgt eine aktive
Stornierung, so wird die Transportmittelteilmenge wieder
aufgelöst und die bislang in dieser enthaltenen Trans-
portmittel 2 anderen Verwendungen zugeführt.
[0055] Das tatsächliche Zuführen der in der Transport-
mittelteilmenge enthaltenen Transportmittel 2 zu dem
Transportstartort wird in einem Schritt 8 vorgenommen.
Das bedeutet, das im Rahmen des Schritts 8 der Trans-
portmittel 2 tatsächlich den Transportstartort erreichen.
[0056] In einem Schritt 9 wird nach dem Erreichen des
Transportstartorts durch die Transportmittel 2 das Fahr-
zeug 3 aufgeladen und aus den einzelnen Transportmit-
teln 2 ein statischer Verband gebildet. Dieser Verband
und die zwischen den Transportmitteln 2 des Verbands
vorliegenden Abstände werden beispielsweise durch ei-
ne direkte Kommunikation der Transportmittel 2 unterei-
nander eingestellt, insbesondere gesteuert und/oder ge-
regelt.
[0057] In einem Schritt 10 werden die Transportmittel
2 zum Transportieren des Fahrzeugs 2 zu dem Trans-
portzielort verwendet. Hierbei bewegen sie sich inner-
halb des statischen beziehungsweise geschlossenen

Verbands fort, dessen Abmessungen individuell, auf-
grund der Abstände der Transportmittel 2 innerhalb des
Verbands, der Abmessungen des Fahrzeugs 3 sowie der
Abmessungen der Transportmittel 2 errechnet werden.
Diese Abmessungen können als Eingangsgröße für eine
Navigation beziehungsweise Routenführung der Trans-
portmittel 2 herangezogen werden.
[0058] Besonders bevorzugt verfügen die Transport-
mittel 2 über eine Kommunikationseinrichtung zur Kom-
munikation mit dem zu transportierenden Fahrzeug 3.
Beispielsweise steuern hierbei die Transportmittel 2 eine
Signalanlage des Fahrzeugs 2 an, beispielsweise eine
Fahrtrichtungsanzeigeanlage und/oder eine Bremsan-
zeigeanlage. Hierzu kann eine Kommunikationsverbin-
dung, beispielsweise eine drahtgebundene oder draht-
lose Kommunikationsverbindung hergestellt werden.
[0059] In einem Schritt 11 kommen die Transportmittel
2 zusammen mit dem Fahrzeug 3 an dem Transport-
zielort an. Anschließend wird das Fahrzeug 3 abgeladen
und die Transportmittelteilmenge aufgelöst. Das Abla-
den erfolgt bevorzugt erst dann, sobald einer Zentral-
steuereinheit eine Transportbestätigung eingeht, welche
beispielsweise durch die Bedienperson ausgelöst wird
beziehungsweise auszulösen ist.
[0060] Selbstverständlich kann es auch vorgesehen
sein, dass der Schritt 11 bereits vorzeitig, also vor dem
Erreichen des Transportzielorts, ausgelöst wird, insbe-
sondere indem die Bedienperson und/oder die Assisten-
zeinrichtung den Transport vorzeitig abbricht. In diesem
Fall wird der Transport bereits vor dem Erreichen des
Transportzielorts abgebrochen und das Fahrzeug 3 von
den Transportmitteln 3 abgeladen.
[0061] Das beschriebene Verfahren zum Betreiben
des Transportsystems 1 ist äußerst flexibel einsetzbar.
Zudem kann das Transportsystem 1 sehr modular auf-
gebaut sein und aus gleichen oder unterschiedlichen
Transportmitteln 2 bestehen.
[0062] Die Figur 2 zeigt einen Teil des Transportsys-
tems 1, nämlich die in der Transportmittelteilmenge zu-
sammengefassten Transportmittel 2, welche an dem
Transportstartort zum Aufnehmen des Fahrzeugs 3 vor-
liegen. Das Fahrzeug 3 weist mehrere Radachsen 12
und 13 auf, welche jeweils über mehrere Räder 14 be-
ziehungsweise 15 verfügen. Das Aufnehmen des Fahr-
zeugs 3 durch die Transportmittel 2 erfolgt nun derart,
indem die Transportmittel 2 auf einander abgewandten
Seiten der Radachsen 12 beziehungsweise 13 angeord-
net werden, nämlich benachbart zu dem wenigstens ei-
nen Rad 14 beziehungsweise 15 der jeweiligen Radach-
se 12 beziehungsweise 13.
[0063] In anderen Worten wird in dem hier dargestell-
ten Ausführungsbeispiel eines der Transportmittel 2 vor
und ein anderes der Transportmittel 2 hinter dem Fahr-
zeug 3 (bezogen auf dessen Vorwärtsfahrtrichtung) an-
geordnet. Anschließend werden die Transportmittel 2
zum Anheben des Fahrzeugs 3 autonom aufeinander zu
verlagert. Dies ist durch die Pfeile 16 angedeutet.
[0064] Nach dem Anheben des Fahrzeugs 3 durch die
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Transportmittel 2 liegt der in der Figur 3 gezeigte Zustand
vor. Das Fahrzeug 3 ist nun auf den Transportmitteln 2
angeordnet und kann von diesen zu dem Transportzielort
transportiert werden. Bevorzugt wird vor oder während
des Durchführens des Transports die Antriebseinrich-
tung des Fahrzeugs 3 derart angesteuert, dass Emissi-
onen des Fahrzeugs 3 unterbunden werden. Insbeson-
dere wird also ein beispielsweise als Brennkraftmaschi-
ne ausgeführtes Antriebsaggregat der Antriebseinrich-
tung abgeschaltet.
[0065] Insoweit ist mittels der Transportmittel 2 ein Ein-
fahren des Fahrzeugs 3, welches über das Antriebsag-
gregat verfügt, auch in Gebiete möglich beziehungswei-
se zulässig, in welchem ein Betrieb des Antriebsaggre-
gats nicht erlaubt ist, beispielsweise aufgrund gesetzli-
cher Bestimmungen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines Transportsystems
(1), das eine in einer Transportmittelgesamtmenge
zusammengefasste Vielzahl von unabhängig von-
einander bewegbaren, insbesondere emissionslo-
sen Transportmitteln (2) aufweist und bei Auftreten
einer Transportmittelanforderung an einer Zentral-
steuereinheit von dieser mehrere Transportmittel (2)
aus der Transportmittelgesamtmenge ausgewählt,
einer Transportmittelteilmenge zugeordnet und au-
tonom einem Transportstartort zugeführt werden,
wobei an dem Transportstartort ein mehrere Rad-
achsen (12,13) aufweisendes Fahrzeug (3) von den
in der Transportmittelteilmenge enthaltenen Trans-
portmitteln (2) gemeinsam aufgenommen wird, in-
dem auf voneinander abgewandten Seiten der Rad-
achsen (12,13) jeweils wenigstens eines der Trans-
portmittel (2) benachbart zu wenigstens einem Rad
(14,15) der jeweiligen Radachse (12,13) angeordnet
wird und anschließend die Transportmittel (2) zum
Anheben des Fahrzeugs (3) autonom aufeinander
zu oder voneinander weg verlagert werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Transportmittel (2) mittels einer
Kommunikationsverbindung zu dem Fahrzeug (3)
wenigstens eine Fahrzeugkomponente des Fahr-
zeugs (3) ansteuern.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass als Fahrzeug-
komponente eine Signalanlage des Fahrzeugs (3)
oder eine Antriebseinrichtung des Fahrzeugs (3),
insbesondere ein Antriebsaggregat und/oder ein
Gangwechselgetriebe, und/oder eine Bremsanlage
des Fahrzeugs (3) verwendet wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Transport-

mittel (2) die Fahrzeugkomponente derart ansteu-
ern, dass das Rad (14,15) während des Aufladens
frei drehbar ist oder sich zum Auffahren auf das
Transportmittel (2) dreht und/oder dass das Rad
(14,15) nach dem Aufladen, insbesondere während
des Transports, blockiert ist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug
(3) nach dem Anheben, insbesondere während des
Transports, auf dem Transportmittel (2) festgesetzt
wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem An-
heben das Fahrzeug (3) zu einem Transportzielort
transportiert und an diesem abgeladen wird, und
dass nach dem Erreichen des Transportzielorts
durch das Transportmittel (2) die Transportmittelteil-
menge aufgelöst wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Trans-
portmittel (2) für die Transportmittelteilmenge an-
hand einer zum Erreichen des Transportstartorts
und des Transportzielorts benötigten Energiemenge
und/oder einer jeweils verbleibenden Restenergie-
menge des Transportmittels (2) ausgewählt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass bei dem Aus-
wählen des Transportmittels (2) zusätzlich eine Ent-
fernung des Transportzielorts von einer Wartungs-
und/oder Ladeeinrichtung für das Transportmittel (2)
berücksichtigt wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die das Fahr-
zeug (3) gemeinsam aufnehmenden und/oder an-
hebenden Transportmittel (2) zumindest während
des Transports autonom einen zwischen ihnen vor-
liegenden Abstand konstant halten oder miteinander
gekoppelt werden, insbesondere mechanisch, ma-
gnetisch und/oder pneumatisch.

10. Transportsystem (1), insbesondere zur Durchfüh-
rung des Verfahrens nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das Transport-
system (1) eine in einer Transportmittelgesamtmen-
ge zusammengefasste Vielzahl von unabhängig
voneinander bewegbaren, insbesondere emissions-
losen Transportmitteln (2) aufweist und dazu ausge-
bildet ist, bei Auftreten einer Transportmittelanforde-
rung an einer Zentralsteuereinheit von dieser meh-
rere Transportmittel (2) aus der Transportmittelge-
samtmenge auszuwählen, einer Transportmittelteil-
menge zuzuordnen und autonom einem Transport-
startort zuzuführen, wobei an dem Transportstartort
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ein mehrere Radachsen (12,13) aufweisendes Fahr-
zeug (3) von den in der Transportmittelteilmenge
enthaltenen Transportmitteln (2) gemeinsam aufge-
nommen wird, indem auf voneinander abgewandten
Seiten der Radachsen (12,13) jeweils wenigstens
eines der Transportmittel (2) benachbart zu wenigs-
tens einem Rad (14,15) der jeweiligen Radachse
(12,13) angeordnet wird und anschließend die
Transportmittel (2) zum Anheben des Fahrzeugs (3)
autonom aufeinander zu verlagert werden.
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